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Verfügung 

vom 3. Dezember 2024/Rean  Nr. 101729 

  

Verkehrsanordnung Höchstgeschwindigkeit 60 km/h (ausserorts) 

Im Einvernehmen mit der Gemeinde Brütten und der Baudirektion des Kantons Zürich sowie in An-
wendung von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 (SVG) 
und der kantonalen Signalisationsverordnung vom 21. November 2001, 

 

v e r f ü g t  d i e  K a n t o n s p o l i z e i :  

 

I Brütten, Zürcherstrasse. 
Infolge Unfallhäufigkeit im Knotenbereich Zürcher-/ Tüfistrasse wird die Ausserortsgeschwindig-
keit auf der Zürcherstrasse von 80 km/h auf einem Abschnitt von circa 520 Meter auf 60 km/h 
beschränkt. 

 

II Signalisation 
Signale:   5x Signal 2.30  (Höchstgeschwindigkeit 60 km/h) 

2x Signal 2.53  (Ende der Höchstgeschwindigkeit 60 km/h) 
2x Signal 1.30  (Andere Gefahren) mit Zusatztafel 
    Text: Unfallschwerpunkt 

Standorte: Gemäss Planskizze vom 14.11.2024 
Ausführung: Normalformat; R2 stark retroreflektierend 

 
Die Signalisation wird in Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt, Unterhaltsbezirk 1, Glatt-
brugg, festgelegt. 

 

III Die Verkehrsanordnung (Ziffer I und VII) ist durch die Kommunalbehörde vor der Signalisation 
im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde und im Amtsblatt des Kantons Zürich gemäss 
beiliegender Textvorlage bekanntzugeben. 
Das mit dem Publikationsdatum versehene Inserat ist der Kantonspolizei Zürich, Verkehrspoli-
zei-Spezialabteilung, Postfach, 8010 Zürich, oder per Mail: vpsa@kapo.zh.ch zuzustellen. 
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IV Die Verkehrsanordnung wird erst nach der amtlichen Veröffentlichung und nach unbenütztem 
Ablauf der Rekursfrist mit dem Aufstellen der Signale rechtsgültig. 

 

V Die Signalisation der Verkehrsanordnung ist Sache des Tiefbauamtes des Kantons Zürich und 
darf frühestens 40 Tage nach der Veröffentlichung vorgenommen werden, wenn die Anordnung 
rechtsgültig geworden ist. 
Die Umsetzung der Verfügung muss dem zuständigen Gebietssachbearbeiter der Kantonspoli-
zei Zürich per Mail mitgeteilt werden. 

 

VI Zuwiderhandlungen gegen die rechtsgültig signalisierte Verkehrsanordnung haben ein Strafver-
fahren wegen Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 
SVG zur Folge. 

 

VII Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, bei der Sicher-
heitsdirektion des Kantons Zürich, Rekursabteilung, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs eingereicht 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefoch-
tene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind 
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
Das Rekursverfahren ist kostenpflichtig; die Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

VIII Schriftliche Mitteilung an: 
- Gemeinderat Brütten 
- Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, UR 1 
- Baudirektion Kanton Zürich, UB 1 (Ausführung) 

 

 

Kantonspolizei Zürich 
Chefin Verkehrspolizei-Spezialabteilung 

 
Karin Keller 
 

 

Beilage: 
- 1 Planskizze 


